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INHALT:  Bodenvernässung der Teufenabschnitte von 0 – 1 m und 0 – 2 m Tiefe zur Beurteilung der 
Grabbarkeit  

 

EINGANGSDATEN: - Bodentyp 

- Grundwasserstufe 

- Horizontsymbol 

- Horizontgrenzen 

- Kennzeichnung der Grund- und Staunässe 

- Feinbodenart 

 
KENNWERTE:  Vernässungstypen durch Grundwasser (V1) bzw. Stau u. Hangwasser (V2)  

V1-1 [0 = trifft nicht zu/1 = trifft zu] Grundwassereinfluss im Teufenabschnitt 0 – 1 m 

V1-2 [0/1] Grundwassereinfluss im Teufenabschnitt 0 – 2 m 

V2-1 [0/1] Stau-/Hangwassereinfluss im Teufenabschnitt 0 – 1 m 

V2-2 [0/1] Stau-/Hangwassereinfluss im Teufenabschnitt 0 – 2 m 

 

KENNWERTERMITTLUNG: 

Für die Ermittlung der grundwasserbeeinflussten Böden (V1-1 und V1-2) können Daten der Grundwasser-

stände, Erhebung der Grundwassersituation oder die Grundwasserstufe (GWS nach KA5, Tab. 59) herange-

zogen werden. Im Regelfall sind hier für den Teufenabschnitt 0-1 m Böden mit GWS 1-3 und für den Teu-

fenabschnitt 0-2 m Böden mit GWS 4-5.1 als betroffen einzustufen.  

Für die Ermittlung der stau- oder hangwasserbeeinflussten Böden (V2-1 und V2-2) sind Standorte mit aus-

geprägten Hang- und Stauwassereigenschaften zu ermitteln. Je nach vorliegendem Datenbestand können 

unterschiedliche Kriterien verwendet werden. Liegen keine spezifischen Charakterisierungen zur Stau-bzw. 

Hangnässe vor, so ist die Bewertung auf Grundlage der bodentypologischen Einordnung und der Hori-

zontcharakterisierung gemäß Tab. 1 vorzunehmen. 

 

ANMERKUNGEN: 

Die Bewertung der Bodenvernässung erfolgt nach Tabelle 1 entsprechend der jeweiligen Hydromorphen 

Eigenschaften. Sie dient der Charakterisierung der Vernässung im oberflächennahen Untergrund. Die Ver-
nässung hat maßgebliche Auswirkungen auf Baggerarbeiten, Lagerung und Transport des Baggergutes, bis 

hin zum Bedarf einer Wasserhaltung für die Erdarbeiten. Es wird standardmäßig die Vernässung der Teu-

fenabschnitte bis 0 – 1 m und 0 – 2 m bewertet. Die Bewertung des Teufenabschnittes 0 – 2 m kann nicht 

besser sein als die Bewertung des Abschnittes 0 – 1 m. Dies ergibt sich bei grundwasserbeeinflussten Böden 

von selbst, gilt aber auch für die Bewertung des Stau- bzw. Hangwassereinflusses, da die ggf. vorhandene 

Auswirkung auch für den zweiten Meter gegeben ist. 
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Tab. 1   Bewertung der Bodenvernässung für die Teufenabschnitte 0 - 1 Meter  

und 0 - 2 Meter u. GOF 
 

Bodenmerk-

malsgruppe 

Teufen-

abschnitt 

Vernäs-

sungstyp 
bodenkundliche Kriterien 

weitere Hinweise 

und Merkmale 

V1 

grundwasserbe-

einflusste Böden 

0-1 m V1-1 

 Mittlerer Grundwassertiefstand liegt 

mindestens 30 cm über der Untergrenze 

des zu bewertenden Teufenabschnitts  

 es ist ganzjährig mit 

freiem Grundwas-
ser oberhalb von 1 

oder 2 m u. GOF zu 

rechnen 

 fließende Bodenar-

ten möglich 

 Wasserhaltung not-

wendig 

0-2 m V1-2 

V2 

stau- oder hang-

wasserbeein-
flusste Böden 

0-1 m V2-1 

 Pseudogleye, Hang-

pseudogleye und 

Stagnogleye mit aus-

geprägter Staunässe 

(keine Übergangsbo-

dentypen) und ver-

gleichbare Standorte 

  mindestens 30 cm S-

Horizonte  im jeweili-
gen Teufenabschnitt-

vorhanden (keine 

Übergangshorizonte) 

   es ist zeitweise mit 

lateralen Wasserzu-

tritten oberhalb 

von 1 oder 2 m u. 

GOF zu rechnen, 

besonders im Früh-

jahr und nach er-

giebigen Nieder-

schlägen  

 gegebenenfalls 

Wasserhaltung not-

wendig 

0-2m V2-2 

 bei überwie-

gend bindigen 

Bodenarten im 

2. Meter zäh-

len auch S-Ho-

rizonte im 1. 

Meter 

 

Tab. 2   Kennwertermittlung für die Vernässungstypen. Die Beurteilung von Grundnässe bzw. Stau-und 
Hangnässe erfolgt nach den Kriterien der Tab. 1 

 

Grundnässe Stau-/Hangnässe Vernässungstyp 

0-1 m 0-2 m 0-1 m 0-2 m V1-1 V1-2 V2-1 V2-2  
--- --- --- --- 0 0 0 0 

K
e

n
n

w
e

rte
 

--- x --- --- 0 1 0 0 

x x --- --- 1 1 0 0 

--- --- --- x 0 0 0 1 

--- --- x x 0 0 1 1 

--- x --- x 0 1 0 1 

--- x x x 0 1 1 1 

x x x x 1 1 1 1 
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